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Anlage A1 Versicherungsbedingungen Drivy MobilitÃ¤tsschutz

05.05.2017 - Dies gilt sowohl fÃ¼r das Fahrzeug selbst, als auch fÃ¼r mitgefÃ¼hrte nicht gewerbliche AnhÃ¤nger (z.B. Wohnwagen) und das. GepÃ¤ck. Der Drivy ... 
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Anlage A1 Versicherungsbedingungen Drivy Mobilitätsschutz Allgemeine Versicherungsbedingungen von AWP P&C S.A., Niederlassung für Österreich (im Nachfolgenden AWP) für den Drivy Mobilitätsschutz (A) ALLGEMEINES: Notrufnummer: Die Rufnummer der Servicestelle des Drivy Mobilitätsschutz lautet +43 1 525 03 6983 und ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbar. Zur Inanspruchnahme von Leistungen des Drivy Mobilitätsschutz ist der Begünstigte verpflichtet, jeglichen Schaden unverzüglich der Servicestelle zu melden und die Schadensteuerung von dieser Servicestelle vornehmen zu lassen. Laufzeit: Der Drivy Mobilitätsschutz ist für die im Mietvertrag genannte Mietdauer gültig. (B) BEGRIFFSDEFINITIONEN: Eigentümer: Hierunter ist der Halter des gedeckten Fahrzeugs zu verstehen (Vermieter). Fahrer: Hierunter ist der Fahrer des gedeckten Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Panne / des Unfalls zu verstehen (Mieter). Fahrzeug: Der Begriff beinhaltet alle Personen-Kraftfahrzeuge und Transporter bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t, die in Österreich zugelassen sind. Panne: Unter „Panne“ wird das plötzliche und unvorhergesehene Versagen des gedeckten Kraftfahrzeugs verstanden, das beim Ausfall der Elektrik oder mechanischer Teile zu einem sofortigen Liegenbleiben des Kraftfahrzeuges führt; gleiches gilt, wenn die Fahrt aus oben genannten Gründen von zu Hause aus überhaupt nicht erst angetreten werden kann. Ebenfalls vom Mobilitätsschutz umfasst sind Reifenpannen, Schlüsselprobleme (abgebrochen, verloren oder im Fahrzeug eingeschlossen) sowie Falschbetankungen, sowie Benzinmangel. Unfall: Unfall ist jedes unmittelbar von außen her, plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis, das zur Fahruntüchtigkeit des gedeckten Fahrzeugs führt. Vandalismus: Unter Vandalismus versteht man allgemein eine blinde Zerstörungswut, die an dem gedeckten Fahrzeug ausgelassen wird. Geltungsbereich: Österreich, Deutschland, Belgien, Frankreich (mit Ausnahme der französischen Überseegebiete), Luxemburg, Schweiz, Italien, Spanien, Niederlande, Portugal, Monaco, Andorra, Dänemark, Polen, Slowenien und Tschechische Republik. (C) LEISTUNGEN bei Panne / Unfall / Vandalismus für den Fahrer: 1. Pannenhilfe / Unfallhilfe vor Ort Kann nach einer Panne / einem Unfall die Fahrt mit dem Fahrzeug nicht fortgesetzt werden sorgt der Drivy Mobilitätsschutz – wenn möglich – für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft am Schadenort und trägt die hierdurch entstehenden Kosten. 2. Abschleppen nach erfolgloser Pannenhilfe / Unfallhilfe Sollte die Pannenhilfe / Unfallhilfe vor Ort nicht erfolgreich sein wird das Fahrzeug, einschließlich Gepäck und Ladung, bis zur nächstgelegenen Reparaturwerkstatt geschleppt. Die Kosten für den Abschleppvorgang sind von dem Drivy Mobilitätsschutz gedeckt. 3. Bergen nach einem Unfall Der Drivy Mobilitätsschutz organisiert die Bergung des Fahrzeugs, falls dieses bei einem Unfall von der Straße abgekommen ist. Dies gilt sowohl für das Fahrzeug selbst, als auch für mitgeführte nicht gewerbliche Anhänger (z.B. Wohnwagen) und das Gepäck. Der Drivy Mobilitätsschutz deckt hierdurch entstehende Kosten bis max. 300,- €. 4. Weiterfahrt/Heimreise/Hotelkosten Kann das Fahrzeug vor Ort nicht wieder instand gesetzt werden übernimmt der Drivy Mobilitätsschutz: § Taxikosten bis max. 150 Euro für eine einfache Fahrt oder § Taxikosten bis max. 70 Euro für eine Zubringerfahrt zum Bahnhof / Flughafen sowie Zugtickets (2. Klasse) oder Flugtickets (Economy Class), falls die Zugfahrt länger als 6 Stunden dauert. § Zusätzlich deckt der Drivy Mobilitätsschutz die Kosten für eine (1) Hotelübernachtung vor Ort für alle Fahrzeuginsassen (max. 80 Euro pro Person pro Nacht), falls am Pannen-/ Unfalltag kein Zug / kein Flug mehr verfügbar ist. (D) LEISTUNGEN bei Panne / Unfall / Vandalismus für den Eigentümer: 1. Abholung des reparierten Fahrzeugs Drivy Mobilitätsschutz deckt die Kosten für die Abholung des reparierten Fahrzeugs durch den Eigentümer in folgendem Rahmen: § Taxikosten bis max. 150 Euro für eine einfache Fahrt oder § Taxikosten bis max. 70 Euro für eine Zubringerfahrt zum Bahnhof / Flughafen sowie Zugtickets (2. Klasse) oder Flugtickets (Economy Class), falls die Zugfahrt länger als 6 Stunden dauert. (E) Einschränkungen des Mobilitätsschutzes 1. Die Drivy Assistance ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug genutzt hat. Gegenüber dem Begünstigten befreit eine Obliegenheitsverletzung die Drivy Assistance nur dann von der Leistungspflicht, wenn der Begünstigte die Obliegenheitsverletzung selbst vorsätzlich begangen hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist die Drivy Assistance berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Begünstigte. 2. Ausschlüsse:
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a) Mobilitätsschutz wird nicht gewährt, wenn der Schaden durch Aufruhr, innere Unruhen, Kriegsereignisse, Verfügungen von hoher Hand, Erdbeben oder Kernenergie, Autorennen, Rallyes, außergewöhnliche Witterungsbedingungen (z.B. Überschwemmungen, Stürme usw.) unmittelbar oder mittelbar verursacht wurde. b) Mobilitätsschutz wird nicht gewährt, wenn der Schaden von dem Begünstigten vorsätzlich herbeigeführt wurde. Im Fall einer grob fahrlässigen Herbeiführung des Schadens ist die Drivy Assistance berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Begünstigte. c) Alle Kosten, die normalerweise vom Begünstigten zu zahlen sind, wie Kraftstoff, Versicherung oder Straßenbenutzungsgebühren, sind vom Mobilitätsschutz nicht umfasst. (F) Obliegenheiten des Begünstigten im Schadensfall 1. Der Begünstigte hat bei Eintritt des Versicherungsfalles diesen unverzüglich der Drivy Assistance anzuzeigen und alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes und zur Minderung des Schadens dienlich sein kann. Er hat hierbei die etwaigen Weisungen der Drivy Assistance zu befolgen. 2. Der Begünstigte hat der Drivy Assistance jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungspflicht zu gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorzulegen und diejenigen Informationen, die seinerseits erforderlich sind, damit die gedeckte Leistung organisiert werden kann, der Drivy Assistance zur Verfügung zu stellen. 3. Verletzt der Begünstigte eine der vorgenannten Pflichten vorsätzlich, ist die Drivy Assistance von ihrer Leistungsverpflichtung frei, es sei denn, dass die Pflichtverletzung des Begünstigten keinen Einfluss auf die Feststellung des Schadenfalles oder auf den Umfang der Drivy Assistance obliegenden Leistungen hatte oder der Versicherer auf andere Weise rechtzeitig Kenntnis erlangt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Begünstigte. (G) Risikoträger und Gerichtsstand 1. Träger des versicherten Risikos ist die AWP P&C S.A., Niederlassung für Österreich, Pottendorferstrasse 23-25. 2. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto Wagner Platz 5, 1090 Wien. 3. Es gilt österreichisches Recht, soweit internationales Recht nicht entgegensteht. Der Gerichtsstand ist nach Wahl der versicherten Person Wien oder der Ort in Österreich, an welchem die versicherte Person zur Zeit der Klageerhebung ihren ständigen Wohnsitz oder ihren ständigen Aufenthalt hat. (H) Datenschutz Da uns der Schutz Ihrer persönlichen Daten wichtig ist, vor allem in Bezug auf die Wahrung des Persönlichkeitsrechts bei der Verarbeitung und Nutzung dieser Informationen, verpflichtet sich AWP zur Einhaltung der nachfolgenden Punkte: 1. Erlaubnis der Datennutzung: Mit der Eingabe Ihrer persönlichen Daten erteilen Sie uns die Erlaubnis, diese zu speichern und für Abwicklungsprozesse innerhalb des Buchungsprozesses und evtl. späteren Versicherungsleistungsprozesses zu verwenden. Es werden nur Daten erhoben, gespeichert und genutzt, die unbedingt für die Abwicklungsprozesse notwendig sind. 2. Datenintegrität: Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten wir nur für Abläufe/Zwecke, für die diese erhoben wurden. Dabei ergreifen wir wirtschaftlich angemessene Maßnahmen, damit diese Daten zum Zeitpunkt der Erhebung für den vorgesehenen Zweck notwendig, richtig, vollständig und aktuell sind. 3. Umfang der Datenerhebung/Speicherung: Folgende Kundendaten werden von uns erhoben und gespeichert: Persönliche Daten (Name, Adresse, Telefonnummer ) 4. Sicherheit im Umgang mit personenbezogenen Daten: Wir stellen angemessene und wirksame Verfahren gegen Verlust, Missbrauch sowie unberechtigte und unbefugte Zugriffe, Offenlegung, Veränderung und Löschung bereit. 5. Weitergabe Ihrer Daten an Dritte: Wir leiten Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter. Bitte beachten Sie abweichend davon die unten aufgeführten Hinweise zu Datenschutz im Schadenfall. 6. Datenschutz im Schadenfall: Entsprechend den Regeln des Datenschutzgesetzes (DSG) informieren wir Sie darüber, dass im Schadenfall Daten zu Ihrer Person erhoben bzw. verarbeitet werden, die zur Erfüllung des Versicherungsvertrages notwendig sind. Zur Prüfung des Antrages oder des Schadens werden ggf. Anfragen an andere Versicherer gerichtet und Anfragen anderer Versicherer beantwortet. Außerdem werden Daten an den Rückversicherer übermittelt. Die Anschrift der jeweiligen Datenempfänger wird auf Wunsch mitgeteilt. 7. Durchsetzung und Einhaltung dieser Datenschutzerklärungen: AWP verpflichtet sich, die oben genannten Punkte in Bezug auf den Datenschutz wie beschrieben einzuhalten.
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Anlage 1 Versicherungsbedingungen Drivy MobilitÃ¤tsschutz 

05.05.2017 - (A). ALLGEMEINES: Notrufnummer: Die Rufnummer der Servicestelle des Drivy MobilitÃ¤tsschutz lautet 089/20801 8830 und ist rund um die ...
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Versicherungsbedingungen OptiSoins 

... garantiert im Schadensfall, wie er in den Sonderbedingungen definiert .... Die Kosten fÃ¼r Sauna sowie Thermal- und Ã¤hnliche BÃ¤der werden nicht erstattet.
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Drivy Highlights 

67 GroÃŸstÃ¤dte mit Drivy Open. 2 Millionen Nutzer. 50.000 Autos. Standorte ... ein Ausweisdokument zur ÃœberprÃ¼fung durch eine KI-gestÃ¼tzte. Kontrollsoftware.










 


[image: alt]





DRIVY- Assistenzvereinbarung 

15.11.2018 - Die Assistance-Leistungen werden erbracht von: ADAC. HansastraÃŸe 19. 80686 MÃœNCHEN. Mieter. Jede natÃ¼rliche Person mit Wohnsitz in ...
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DRIVY AWS 

05.02.2018 - intervention l'Assisteur ou par le non-respect du plan d'entretien du constructeur ou l'installation d'accessoires qui ne sont pas d'origine ou d'Ã©quipements de loisirs ;. - Les Sinistres survenus dans les pays non mentionnÃ©s dans le c
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Allgemeine Versicherungsbedingungen 

Tätigkeit erfolgte oder nicht unter die Gesetzgebung über die Arbeits- oder ... Symptomen, vorausgesetzt sie sind die direkte oder ausschließliche Folge eines ...
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Anlage 1 Anlage 2 

Page 1. Anlage 1. Anlage 2.
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DRIVY- Assistenzvereinbarung 

25.01.2018 - ACTA Assurance SA. Parc des Tuileries. CS 80117. 69578 Limonest Cedex. Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 2.387.580 Euro. Eingetragen im Handelsregister von Lyon unter der Nummer. 493 466 254. Das. Unternehmen untersteht dem franzÃ
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DRIVY- Assistenzvereinbarung 

15.11.2018 - ... Ausstattungen (Klimaanlage, Stereoanlage, Schiebedach,. Telefon, GPS) des Fahrzeugs werden bei der Wahl des zur. VerfÃ¼gung gestellten ...
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A1 

Page 1. - = Sport 31. NG MULA. Rossi verhaut den â€žschÃ¶nsten Tags. Dieses Derby vergisst keiner so schnell.
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A1 

Page 1. - = Sport 31. NG MULA. Rossi verhaut den â€žschÃ¶nsten Tags. Dieses Derby vergisst keiner so schnell.
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Versicherungsbedingungen 

08.01.2016 - Die folgenden Bestimmungen dienen der Definition der Deckung ...... Gesellschaft sowie die Kosten und Honorare fÃ¼r die Beratung durch den.
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Versicherungsbedingungen Leben Privatkunden 

Nach der FATCA-Gesetzgebung (Foreign Account Tax Compliant Act), durch die die US-amerikanische. SteuerbehÃ¶rde (IRS: Internal Revenue Service) ein ...
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DRIVY- Assistenzvereinbarung AWS 

25.01.2018 - angegebenes ZubehÃ¶r (insbesondere Autoradio,. Navigationssystem und Freisprechanlage);. - Kraftstoffkosten und MautgebÃ¼hren;. - Selbstbeteiligung fÃ¼r das. Mieten eines. Ersatzfahrzeugs;. - Kosten fÃ¼r ÃœbergepÃ¤ck bei FlÃ¼gen sowie Ko
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Convention d'assistance | DRIVY AWS 

05.02.2018 - ... contacter le service Relation Client de l'Assisteur : ACTA - Service clients. Parc des Tuileries. CS 80117. 69578 Limonest cedex. Tout litige se rapportant aux prÃ©sentes et qui n'aura pu faire l'objet d'un accord amiable entre les p
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Convention d'assistance | DRIVY 

20.07.2018 - en principautÃ© de Monaco titulaire, conformÃ©ment au certificat d'immatriculation, d'un VÃ©hicule mis en location sur le site. Internet www.drivy.
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A1 

04.11.2018 - Aufsteiger â€žSistersâ€œ Bo- zen stand dem BCB Bozen ge- genÃ¼ber. Vor gut 400 Zusehern und einigen VIPs auf der TribÃ¼ne. (Schwimm-Star Laura ...
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A1 

14.02.2019 - geboren: 26. Juni 1985 .... menga â€“ G. Rinaldo 1; F. Tonina â€“ unbesetzt 1; M. Thur- ... 2; R. Bernardi â€“ G. Voltolini 2; R. Demetz â€“ M. Bevilacqua.
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Convenio de asistencia | DRIVY 

15 nov. 2018 - correrán a cargo del Proveedor de asistencia. Las características técnicas particulares (4 ruedas motrice
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DRIVY Belgium SPRL 

Nationale de Belgique) sous le nÂ°0097 pour pratiquer. 1000 Bruxelles. TVA: BE 0403.258.197 les branches "Vie" et "non Vie". TÃ©l.: +32 2 214.61.11.
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DRIVY Belgium SPRL 

Allianz Benelux n.v.. IBAN: BE74 3100 1407 6507. Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale. Lakensestraat 35. BIC: BBRUBEBB. Bank ...
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Convention d'assistance | DRIVY 

05.02.2018 - constructeur (met name autoradio, gps en handsfree kit);. - de kosten voor brandstof en tolgeld;. - de niet-afkoopbare vrijstellingskosten in geval ...
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DRIVY- Assistenzvereinbarung AWS 

vor 5 Tagen - Terrorakten,. Vergeltungsmaßnahmen, Einschränkungen des freien. Personen- und Güterverkehrs, Streiks, Explosionen,. Naturkatastrophen, Radioaktivität und sonstigen. Fällen höherer Gewalt;. - Folgen motorisierter Wettkämpfe und Rennen (s
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Convenio de asistencia | DRIVY 

25 ene. 2018 - Las presentes condiciones generales tienen por objeto definir los términos y condiciones de aplicación, p
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